
 

Stand Oktober 2018 

Allgemeine Geschäftsbedingungen      
- Werk- und Kaufvertrag - 
 
I. Allgemeines 
 

1. Geltungsbereich 

 
1.1. Nachfolgende Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Vertragsannahme-

erklärungen der Freihoff Sicherheitsservice GmbH – nachfolgend Auftragnehmer (AN) ge-

nannt - und Grundlage aller Lieferungen und Leistungen einschließlich Beratung und Aus-

künften. Sie gelten spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung des AN als 

angenommen. 

 

1.2. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners – nachfolgend 

Auftraggeber (AG) genannt - sind ausgeschlossen, auch wenn der AN ihnen nicht ausdrück-

lich widerspricht oder in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen die 

Lieferung oder Leistung vorbehaltlos ausführt. 

 

1.3. Bei Ergänzungs-, Folgeaufträgen und für Auftragserweiterungen gelten diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ebenfalls. Sie werden spätestens zum Zeitpunkt der jeweiligen Liefe-

rungs- und Leistungsannahme wirksam.  

 

2. Vertragsinhalt 

 
2.1. Der Umfang der geschuldeten Lieferung- oder Leistung ergibt sich aus dem mit dem AG abge-

schlossenen schriftlichen Vertrag. Liegt ein solcher nicht vor, ist das vom AG bestätigte An-

gebot des AN und wenn dieses noch nicht zum Vertragsabschluss geführt hat die Ver-

tragsannahmeerklärung des AN für Art und Umfang des Auftrages maßgeblich. Die dort ver-

einbarten projektbezogenen Bedingungen gehen diesen AGB im Rang vor. 

 

2.2. Vorvertragliche Mitteilungen, insbesondere Beschreibungen, Kostenvoranschläge, sind, außer 

bei ausdrücklicher Vereinbarung, freibleibend. Die in Katalogen, Prospekten sowie sonstigen 

Unterlagen enthaltenen Angaben zu Maßen, Gewichten oder sonstigen für die übliche Ver-

wendung nicht relevanten Leistungsdaten sowie die Abbildungen stellen unverbindliche Pro-

duktinformationen und keine Beschaffenheitsangaben dar.  

 

2.3. Beratungen durch Personal des AN oder von ihm beauftragte Vertreter erfolgen unverbindlich. 

Sie basieren gleichwohl auf dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen des 

AN und werden fachkompetent und nach bestem Wissen erteilt.  

 

2.4. Der AN behält sich vor, bei Auftragsausführung technische Änderungen vorzunehmen, soweit 

sie sich aus dem Fortschritt der technischen Entwicklung ergeben oder sich im Einzelfall im 

Interesse der Leistungsfähigkeit der Anlage als sachdienlich erweisen, die Änderungen dem 

AG unter Berücksichtigung von dessen Interessen zumutbar sind und die Leistung insgesamt 

gleichwertig ist.  

 

II. Leistungsfristen, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt 
 
3. Leistungsfristen 

 

3.1. Soweit keine verbindlichen Ausführungs- bzw. Lieferfristen vereinbart sind, beginnt die Aus-

führung bzw. Lieferung so schnell wie möglich, spätestens innerhalb von vier Wochen nach 

Abschluss des Vertrages. Ist eine Anzahlung vereinbart, ist die Frist gehemmt bis die Anzah-

lung bei dem Errichter eingegangen ist. Stehen bei Vertragsabschluss vom AG zu klärende 

Ausführungseinzelheiten noch nicht fest, ist die Frist bis deren Abklärung gehemmt. Der AN 

muss dem AG die Klärung dieser Fragen durch entsprechende Aufforderungen in Textform 

ermöglichen. Bei nachträglichen Änderungs-/Ergänzungswünschen des AG verlängert sich 

die Lieferzeit angemessen. 

 

3.2. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und unverschul-

deter Umstände, z.B. bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, 

Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, Energieversorgungs-

schwierigkeiten usw. - auch wenn sie bei Vorlieferanten eintreten - verlängert sich, wenn der 

AN an der rechtzeitigen Erfüllung seiner Verpflichtung gehindert ist, die Ausführungs- bzw. 

Lieferungsfrist um die Dauer der Behinderung sowie einer angemessenen Anlaufzeit. Wird 

durch die genannten Umstände die Lieferung oder die Leistung unmöglich, so wird der AN 

von der Verpflichtung frei, das Werk zu erstellen bzw. er wird von der Leistungsverpflichtung 

frei. 

 

3.3. Verlängert sich die Ausführungs- und Leistungszeit oder wird der AN von der Verpflichtung zur 

Ausführung bzw. Leistung aus den o.a. Gründen frei, so kann der AG hieraus keine Scha-

denersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der AN nur berufen, 

wenn er den AG unverzüglich benachrichtigt. Das Recht des AG zum Rücktritt nach fruchtlo-

sem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist bleibt unberührt. 

 

3.4. Bei einer Verschiebung oder Unterbrechung des vertraglich vorgesehenen Ausführungszeit-

raums auf Grund nicht gegebener Montagefreiheit oder einer Anordnung des AG um mehr als 

vier Wochen beträgt die Frist für den (Wieder-)Beginn der Leistungen nach dem Leistungs-

abruf durch den AG bis zu vier Wochen.  

 

3.5. Sofern der AN schuldhaft Liefer- oder Montagefristen nicht einhält, ist der AG verpflichtet, dem 

AN schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen zu setzen. 

 

3.6. Der AN ist zu Teilleistungen in für den AG zumutbarem Umfang berechtigt.  

 

4. Erfüllungsort, Versand, Gefahrübergang 

 

4.1. Erfüllungsort bei Abschluss eines Kaufvertrages ist die Niederlassung des AN.  

 

4.2. Soweit nicht anders vereinbart, trägt der AG die Kosten der Versendung des Kaufgegenstan-

des ab dem Ort der Niederlassung des AN. Wenn keine Vereinbarungen über den Versand 

getroffen sind, erfolgt dieser nach Ermessen des AN, wobei dieser nicht verpflichtet ist, die 

günstigste Versendungsart zu wählen. Handelt es sich bei dem AG um einen Unternehmer, 

so geht die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der Ware auf diesen auch dann 

über, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist, sobald die Ware das Werk bzw. Lager 

verlässt. Auf Wunsch des AG wird die Ware auf seine Kosten gegen Bruch-, Transport- und 

Feuerschäden versichert.  

 

 

4.3. Der AG als Empfänger des Transportgutes ist verpflichtet, dieses auf Transportschäden zu 

überprüfen. Solche Schäden sind zwingend in der Empfangsbescheinigung zu vermerken. 

Weitere gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten bleiben davon unberührt. 

 

4.4. Stellt der AG Mängel des Kaufgegenstandes fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. die Sa-

che darf nicht weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet oder eingebaut werden, bis dem AN an-

gemessen Gelegenheit zur Prüfung des Sachverhaltes gegeben wurde bzw. eine Mangelbe-

seitigung durch den AN erfolgt ist. 

 

4.5. Wenn die Leistung oder Lieferung auf Wunsch des AG oder aus von ihm zu vertretenden 

Gründen (Annahmeverzug) verzögert wird, so geht die Gefahr für die Zeit der Verzögerung 

auf den AG über. Die entsprechenden Kosten für Wartezeit, Bereitstellung und Aufbewahrung 

und weitere erforderliche Reisen der Erfüllungsgehilfen des AN hat der AG zu tragen.  

 

5. Eigentumsvorbehalt 

 

5.1. Alle Waren bleiben Eigentum (Vorbehaltsware) des AN bis zur Erfüllung sämtlicher Forderun-

gen, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestanden - bei Zahlung durch Scheck oder 

Wechsel bis zur Einlösung - gleich aus welchem Rechtsgrund und zwar auch dann, wenn be-

sonders bezeichnete Forderungen bereits beglichen sind. Gehört der Vertrag zum Betrieb 

des Handelsgewerbes eines Kaufmanns, gilt Satz 1 auch für künftige oder bedingte Forde-

rungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen.  

 

5.2. Der AG ist verpflichtet, bezüglich der Vorbehaltsware jegliche Beeinträchtigung des Eigentums 

zu unterlassen und im Falle des Zugriffs Dritter den AN unverzüglich darüber zu informieren. 

Diesbezüglich entstehende Kosten von Interventionen trägt der AG. Übersteigt der Wert der 

Sicherheiten die Forderung des AN um mehr als 20%, so wird dieser auf Verlangen des AG 

insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben. 

 

III. Preise und Zahlungsbedingungen 
 

6. Preise  

 

6.1. Die vom AN angegebenen Preise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatzsteuer, wenn die 

Umsatzsteuer nicht ausdrücklich ausgewiesen wurde; beim Kaufvertrag verstehen sich die 

Preise zudem ab Werk bzw. ab Lager; Verpackung und Montage sind, sofern nicht etwas an-

deres vereinbart wurde, nicht im Preis enthalten. Sofern sich die gesetzliche Umsatzsteuer 

nach Vertragsschluss erhöhen sollte, ist der AN berechtigt, die im Zeitpunkt der Lieferung 

gültige gesetzliche Umsatzsteuer zu berechnen. 

 

6.2. Ist eine den AN bindende Preisabsprache zustande gekommen, kann dieser, wenn seine Leis-

tungen erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erbracht werden sollen, trotzdem die 

Preise angemessen berichtigen, wenn nachträglich die Lieferung oder Leistung durch neu 

hinzukommende öffentliche Abgaben, Nebengebühren, Frachten oder deren Erhöhung oder 

andere gesetzliche Maßnahmen oder eine Änderung der Kostenfaktoren wie Lohn- und Mate-

rialkosten, auf denen die Preise des Errichters beruhen, mittelbar oder unmittelbar betroffen 

und verteuert wird und die Preisanpassung diesen Kostenerhöhungen entspricht. Dies gilt 

nicht, wenn der AN ausdrücklich und schriftlich einen Festpreis zugesagt hat. 

 

6.3. Sofern die Preiserhöhung aufgrund der genannten Umstände mehr als 10 % des vereinbarten 

Preises übersteigt, kann der AG vom Vertrag zurücktreten bzw. diesen kündigen 

 

6.4. Auch bei Vereinbarung von Festpreisen ist eine Preisanpassung möglich, wenn sich die Lie-

ferzeit wegen Annahmeverzuges des AG verzögert, und während oder nach diesem Annah-

meverzug Mehrkosten auf Seiten des AN entstehen. 

 

7. Zahlungsbedingungen  

 

7.1. Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des AN 8 Kalendertage nach Rech-

nungsstellung fällig.  

 

7.2. Soweit nicht anders vereinbart, werden bei Werk- und Montageleistungen als Vorauszahlun-

gen fällig: 33 % bei Auftragserteilung, 33 % bei Montagebeginn und 34 % bei Anlagenüber-

gabe. 

 

7.3 Zahlungen dürfen nur an den AN erfolgen, nicht an Vertreter. Als Tag der Zahlung gilt das Da-

tum des Geldeingangs beim Errichter oder der Gutschrift auf dessen Konto.  

 

7.4. In Abweichung von den §§ 366, 367 BGB werden Zahlungen des AG zuerst auf die älteste 

Forderung verrechnet. 

 

7.5. Gerät der AG mit der Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen. Der AN ist be-

rechtigt, Verzugszinsen und Pauschalen gemäß § 288 BGB zu fordern (sowie gemäß § 353 

HGB, soweit der AG Kaufmann ist). Bei Verzug des AG werden alle noch offenen Rechnun-

gen sofort fällig.  

 

7.6. Bei Teilleistungen steht dem AN das Recht auf Verlangen entsprechender Teilzahlungen zu. 

 

7.7. Alle Forderungen des AN werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehal-

ten oder dem AN Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit seines 

Vertragspartners zu mindern. In letzterem Fall ist der AN berechtigt, für noch ausstehende 

Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung von Sicherheiten zu verlangen. 

 

7.8. Tritt der AG vom Vertrag zurück bzw. kündigt diesen (Abbestellung), ohne dass der AN ihm ei-

nen Grund dazu gegeben hat, oder erklärt der AN den Rücktritt oder die Kündigung des Ver-

trages aus Gründen, die vom AG zu vertreten sind, so verpflichtet sich der AG, die vereinbar-

te Vergütung für die bereits erbrachten Leistungen sowie den entgangenen Gewinn nebst an-

teiligen Allgemeinen Geschäftskosten in Bezug auf die noch nicht erbrachten Leistungen mit 

einer Pauschale von 30 % der für die noch nicht ausgeführten Leistungen vereinbarten Ver-

gütung zu bezahlen, soweit der AN nicht einen höheren wirtschaftlichen Nachteil nachweist. 

Dem AG bleibt der Nachweis vorbehalten, dass Kosten und Gewinn nicht oder nicht in dieser 

Höhe entstanden bzw. entgangen sind. 
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7.9. Der AG kann die Aufrechnung mit Gegenforderungen nur erklären, wenn es sich um Forde-

rungen aus dem gleichen Vertragsverhältnis handelt, wegen derer ein Zurückbehaltungsrecht 

gemäß § 320 BGB zulässig wäre, ansonsten nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-

stellten Forderungen. Eine Zurückbehaltung von Zahlungen durch den AG ist ausgeschlos-

sen, sofern die behaupteten Gegenansprüche aus einem anderen Vertragsverhältnis resultie-

ren. Beruht der Gegenanspruch aus demselben Vertragsverhältnis, ist eine Zurückbehaltung 

nur zulässig, wenn auch eine Aufrechnung zulässig wäre.  
 

 

IV. Leistungsfristen, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt 
 

8. Geltende Vorschriften 

 

8.1. Für die Erbringung von Werk- und Montageleistungen gelten die Regelungen zum Werk- und 

Bauvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), soweit nicht im Vertrag oder diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen hiervon abweichende Regelungen vereinbart werden. 

 

8.2. Für Leistungen im Rahmen der Wartung und Instandhaltung gelten die Regelungen des ge-

sondert abzuschließenden Instandhaltungsvertrages und die hierzu mitvereinbarten Allge-

meinen Geschäftsbedingungen. 

 

8.3. Für Leistungen in einer Notruf-/Serviceleitstelle gelten die Regelungen des gesondert abzu-

schließenden Aufschaltungsvertrages vorrangig zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen. 

 

9. Montagebedingungen 

 

9.1. Rechtzeitig vor Beginn der Montagearbeiten hat der AG die nötigen Angaben über die Lage 

verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforder-

lichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.  

 

9.2. Der AG verpflichtet sich, den Aufstellern und seinem Montagepersonal die geleisteten Arbei-

ten nach Wahl des AN täglich oder wöchentlich zu bescheinigen. Er bestätigt ferner auf vom 

AN gestellten Formularen die Beendigung der Aufstellung oder Montage. 

 

9.3. Der AG hat – soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart - auf seine Kosten zu über-

nehmen und rechtzeitig zu stellen: 

Hilfsmannschaft wie Handlanger und, wenn nötig, auch Maurer, Zimmerleute, Schlosser, 

Kranführer, sonstige Facharbeiter mit den von diesen benötigten Werkzeugen in der erforder-

lichen Zahl, alle Erd-, Bettungs-, Stemm-, Gerüst- Verputz,- Maler- und sonstige branchen-

fremde Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten Baustoffe, Betriebskraft und Was-

ser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse bis zur Verwendungsstelle, Heizung und all-

gemeine Beleuchtung, bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Appa-

raturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete trockene und verschließ-

bare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume ein-

schließlich entsprechender sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der AG zum Schutz des AN und 

des Besitzes des Montagepersonals des AN auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die 

er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde. Schutzkleider und Schutzvorrichtun-

gen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich und für den Errichter 

nicht branchenüblich sind, hat der AN ebenso zu stellen.  

 

10. Abnahme, Gefahrübergang 

 

10.1. Der AG haftet für Beschädigungen der Leistungen des AN vor Abnahme der erbrachten Mon-

tage- und Werkleistungen, wenn er eine Gefahrenlage für die Leistungen geschaffen hat, et-

wa durch die gleichzeitige Tätigkeit mehrerer Unternehmer auf einer Baustelle, und der AN 

den Schadenseintritt durch zumutbare Maßnahmen nicht verhindern konnte. 

 

10.2. Der AG darf die Abnahme bei Vorliegen von nur unwesentlichen Mängeln nicht verweigern. 

Wird vom AG keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen nach Ablauf von 

vier Wochen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung, spätestens vier Wochen 

nach Inbetriebnahme, wenn nicht der AG vor Ablauf der Frist Mängel gerügt hat, die ihn zur 

Verweigerung der Abnahme berechtigt hätten.  

 

10.3. Besonders abzunehmen sind auf Verlangen selbständig nutzbare Teile der Leistung, insbe-

sondere wenn diese vorzeitig in Benutzung genommen werden sollen. Der AG ist nicht be-

rechtigt, die Werkleistung ganz oder teilweise in Gebrauch oder Betrieb zu nehmen, wenn er 

nicht vorher die Abnahme der Leistungen erklärt hat, die er in Betrieb zu nehmen beabsich-

tigt. Das gilt nicht, wenn die betreffende Leistung objektiv noch nicht abnahmefähig ist.  

 

10.4. Ist die Leistung vor Abnahme ohne Verschulden des AN untergegangen oder verschlechtert 

worden, hat der AG die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen zu bezah-

len. 

 

11. Tele-/Fernserviceleistungen nach Abnahme 

 

11.1. Dem AN eingeräumte externe Zugriffsrechte gebraucht dieser nur in dem Umfang, wie es zur 

Durchführung von Tele-/Fernserviceleistungen, z.B. zur Mängelbeseitigung, zur Feinjustie-

rung, Anpassung, Programmierung und Konfiguration von Software bis zu acht Wochen nach 

Abnahme unabdingbar ist.  

 

11.2. Der AG ist berechtigt, soweit dies systembedingt möglich ist, diese Arbeiten von einem Kon-

trollbildschirm aus zu verfolgen und jederzeit abzubrechen. Er ist des weiteren berechtigt, die 

Aktivitäten des AN mit Datum, Uhrzeit und Benutzerkennungen zu protokollieren und diese 

Protokolle ein Jahr aufzubewahren. 

 

11.3. Eine Datenübertragung (Filetransfer, Download) auf seine DV-Anlage nimmt der AN nur vor, 

wenn sie unerlässlich ist. Diese Daten werden durch geeignete technische und organisatori-

sche Maßnahmen von anderen Daten getrennt und vor dem Zugriff anderer als mit der Fern-

wartung betreuten Personen geschützt. Test- oder Hilfsprogramme werden beim AG aus-

schließlich zu Tele-/Fernwartungszwecken gespeichert und nach Abschluss dieser Arbeiten 

gelöscht, es sei denn, sie sind für die Funktionsfähigkeit der gewarteten Anwendung erforder-

lich. In diesem Fall wird der AG über die zusätzlich installierten Programme unterrichtet. Dies 

gilt auch, wenn an anderen Anwendungen oder am Betriebssystem Veränderungen vorge-

nommen wurden. 

 

11.4. Alle erhaltenen oder übertragenen Daten werden, sobald sie für die Durchführung der Tele-

/Fernservicearbeiten nicht mehr erforderlich sind, vom AN unverzüglich gelöscht oder dem 

AG zurückgegeben. Dies gilt auch für etwaige dem AN übergebene Papierausdrucke. 

 

12. Vergütung, Kosten, Gebühren 

 

12.1. Der Vertragspartner vergütet die mit dem Errichter bei der Auftragserteilung vereinbarten 

Verrechnungssätze für Arbeitszeit und Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsar-

beit, für Arbeiten unter erschwerten Umständen sowie für Planung, Überwachung und Doku-

mentation. Dies gilt entsprechend für den Verbrauch von Material einschließlich Verschnitt 

sowie für den Aufbau und den Anschluss der Einrichtung. 

Bei Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit gelten die Zuschläge gemäß Angebot bzw. der 

vom AN vorgelegten Preisliste. 

 

12.2. Soweit nicht anders vereinbart, gelten Vorbereitungs- und Laufzeiten sowie Rückmeldungen 

als Arbeitszeit, wobei für An- und Abfahrten, hierzu zählen insbesondere Lohn- und Fahr-

zeugkosten, der tatsächliche Aufwand berechnet wird.  

 

12.3. Die Kosten der sachgemäßen umweltschutzbedingten Entsorgung von eingebauten Teilen 

und Komponenten, die ausgebaut oder ersetzt werden müssen, trägt der AG. 

 

12.4. Zur Diagnose und Behebung von zeitweise auftretenden (intermittierenden) Fehlern können 

wiederholte Überprüfungen und Werkleistungen erforderlich werden. Der AG hat insoweit die 

Kosten auch von mehrmaligen Einsätzen des AN zu tragen. Reisekosten werden gesondert 

berechnet. 

 

12.5. Bei Änderungsleistungen i.S.v. § 650b BGB stehen dem AN die Vergütungsansprüche aus § 

650c BGB zu. Dies gilt auch für den Fall, dass der AN die Planung der Anlage übernommen 

hat, soweit die Preisvereinbarung auf der Grundlage eines Leistungsverzeichnisses erfolgt ist 

und der AN nicht ausdrücklich das Risiko übernommen hat, dass sich das von ihm erstellte 

Leistungsverzeichnis im Nachhinein als lückenhaft und/oder fehlerhaft herausstellt. Etwaige 

Schadensersatzansprüche des AG wegen vorvertraglicher Pflichtverletzungen des AN blei-

ben ausdrücklich unberührt. 

 

12.6. Gebühren, die von Netzbetreibern, Polizei, Feuerwehr oder Dritten aufgrund der vereinbarten 

Lieferungen und Leistungen erhoben werden, gehen nicht zu Lasten des AN, wenn er die 

Entstehung dieser Gebühren nicht zu vertreten hat.  

 

V. Gewährleistung, Haftung, Schadenersatz  
 

13. Ansprüche und Rechte wegen Mängeln 

 

13.1. Hat der Vertragsgegenstand Mängel, so kann der AG zunächst Nacherfüllung (Nachbesse-

rung oder Ersatzlieferung) in angemessener Frist verlangen, wobei dem AN ein Wahlrecht 

zwischen Nachbesserung oder Ersatzlieferung zusteht. Im Fall der Nachbesserung stehen 

dem AN zwei Versuche zu. Dabei hat der AG dem AN die nach billigem Ermessen erforderli-

che Zeit und Gelegenheit zu gewähren. 

 

13.2. Bleibt auch die Nacherfüllung erfolglos, ist sie unmöglich oder mit unverhältnismäßigen Kos-

ten verbunden, ist der AG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten (Rücktritt) oder die Vergü-

tung herabzusetzen (Minderung). Handelt es sich bei dem AG um einen Unternehmer, so be-

stehen bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur 

unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Vertragsgegenstandes keine Mängel-

ansprüche. Ist eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung, so ist der Rücktritt vom Ver-

trag ausgeschlossen. 

 

13.3. Handelt es sich um einen Kaufvertrag, so beträgt die Verjährungsfrist für Nacherfüllung, 

Rücktritt oder Minderung bei neuen Sachen zwei Jahre, bei gebrauchten Sachen ein Jahr. 

Die Frist beginnt mit der Lieferung der Kaufsache. Ist der AG ein Unternehmer, so beträgt die 

Verjährungsfrist für neue Kaufsachen ein Jahr; für gebrauchte Sachen sind Nacherfüllung, 

Rücktritt und Minderung ausgeschlossen. Die Verjährungsfristen gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 

BGB bleiben unberührt. 

 

13.4. Mängelansprüche des AG für Bauleistungen verjähren in fünf Jahren, Mängelansprüche für 

Werkleistungen, die nicht Bauleistungen sind, verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit 

der Abnahme des Werks bzw. mangels Abnahme mit der Inbetriebnahme bzw. Ingebrauch-

nahme des Werks. 

 

13.5. Für eingebaute bzw. montierte elektrische/elektronische oder maschinelle Anlagen bzw. de-

ren Teile, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, beträgt 

die Gewährleistungsfrist 2 Jahre, wenn der AG sich dafür entschieden hat, dem AN die War-

tung für die Dauer der Gewährleistung nicht zu übertragen. Wurde der AG hingegen mit der 

Wartung beauftragt, so verjähren Mängelansprüche in Bezug auf diese Werkleistungen nach 

Ablauf von vier Jahren nach Abnahme. 

 

13.6. Mängelansprüche des AG entfallen, wenn am Vertragsgegenstand Reparaturversuche, In-

standsetzungsarbeiten oder technische Änderungen durch den AG oder Dritte stattgefunden 

haben, es sei denn, der AG weist nach, dass diese Eingriffe für die von ihm gerügten Mängel 

nicht ursächlich sind. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Mängel infolge unsachgemäßer 

Verwendung, fehlerhafter Montage oder Inbetriebnahme durch den AG oder Dritte, natürli-

chen Verschleiß sowie außergewöhnlicher externer Einflüsse entstanden sein können, trifft 

den AG eine Verpflichtung zur Aufklärung und Information gegenüber dem AN. Auf Verlangen 

hat sich der AG schriftlich darüber zu erklären. Das gilt auch für Mängel infolge etwa nicht 

oder nicht ordnungsgemäß durchgeführter Wartung oder für Mängel infolge unsachgemäßer 

Lagerung. Verletzt der AG diese Mitwirkungspflicht, kann der AN Mängelansprüche zurück-

weisen. 

 

13.7. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem AG ein Zurückbehaltungsrecht dann 

zu, wenn dies im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kos-

ten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. 

 

13.8. Stellt sich nach einer Mangelanzeige heraus, dass es sich bei dem gerügten Mangel nicht um 

einen Mangel handelt, welcher unter die vertragliche bzw. gesetzliche Gewährleistung fällt 

und wurde dies vom AG fahrlässig verkannt, so hat er die Kosten des AN für die Prüfung der 

Mangelrüge (An- und Abfahrt, Stundenlohn, Material, etc.) zu übernehmen. 

 

13.9. Räumt der AG dem AN als Verkäufer einer mangelhaften Sache nicht die Möglichkeit ein, 

diese in einem Bauwerk eingebaute bzw. angebrachte Sache selbst auszubauen und durch 

den Einbau/die Anbringung einer mangelfreien Sache zu ersetzen, kann er keine Ansprüche 

i.S.d. § 439 Abs. 3 BGB gegenüber dem AN geltend machen. Der AG ist unabhängig von sei-

nen gesetzlichen Untersuchungspflichten bei Anlieferung des Verkaufsgegenstandes ver-

pflichtet, die Sache vor Einbau/Anbringung auf erkennbare Mängel zu untersuchen. Stellt sich 

heraus, dass die Sache trotz erkennbarer Mängel eingebaut/angebracht wurde, kann der AG 

keine Ansprüche aus § 439 Abs. 3 BGB (Ein- und Ausbaukosten) geltend machen. 

 

 

 

13.10. Die Mangelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, 

die infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, Witte-

rungseinflüssen, höherer Gewalt, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, un-

geeigneten Baugrundes und solcher chemischen, physikalischen, elektromechanischen oder 

elektrischen Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.  

 



 

Stand Oktober 2018 

13.11. Vom AG vor Abnahme beabsichtigte Nutzungsänderungen sind dem AN anzuzeigen und mit 

diesem abzustimmen. Unterlässt der AG eine solche Anzeige oder Abstimmung, kann er nicht 

beanspruchen, dass die vom AN erbrachte Leistung auch in Bezug auf die geänderte Nut-

zung tauglich oder verwendbar ist. Sind aufgrund der Nutzungsänderung vom AN zusätzliche 

oder andere Leistungen zu erbringen, hat er Anspruch auf entsprechend zusätzliche oder an-

gepasste Vergütung. 

 

13.12. Für vom AG beigestellte Produkte/Leistungen übernimmt der AN keine Mangelhaftung.  

 

14. Mängelhaftung bei Software 

 

14.1. Der AN macht darauf aufmerksam, dass eine absolut fehlerfreie Erstellung von Software, 

insbesondere komplexer Softwaresysteme, nach heutigem Stand der Technik nicht bzw. nicht 

mit zumutbaren Aufwendungen möglich ist. Gegenstand dieser Mangelhaftung ist ein Pro-

gramm, das für den üblichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch entspre-

chend der Programmbeschreibung tauglich ist. Die Verpflichtung des AN, die zum Zwecke 

der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen, bleibt unberührt. Der AN gewähr-

leistet darüber hinaus, dass der Programmträger bei der Übergabe an den Vertragspartner 

keine Material- und Herstellungsfehler hat. 

 

14.2. Für die Fehlerfreiheit der Programme außerhalb des Gegenstandes dieser Mangelhaftung 

kann aus oben genannten Gründen keine Gewährleistung übernommen werden. Insbesonde-

re übernimmt der AN keine Haftung dafür, dass die Programmfunktionen den Anforderungen 

des AG genügen oder in der von ihm getroffenen Auswahl zusammenarbeiten. Auch die Ver-

antwortung für die Auswahl, die Installation und die Nutzung sowie die damit beabsichtigten 

Ergebnisse trägt der AG. Werden Programme für kundeneigene Hardware eingesetzt, er-

streckt sich die Mangelhaftung nur auf die gelieferte Software und nicht auf deren Zusam-

menwirken mit der vom AG beigestellten Hard- und Software.  

 

14.3. Es ist schließlich zu beachten, dass eine Software während der Nutzung ständigen Verbes-

serungsbestrebungen unterworfen ist und daher u.U. in bestimmten Abständen ein Update er-

folgen muss. Dies stellt keinen Mangel dar, sondern ist eine systemimmanente Eigenschaft 

von Software. 

 

15. Haftung  

 

15.1. Die Haftung des AN für Sach- und Vermögensschäden ist in den Fällen leicht fahrlässiger 

Schadenverursachung durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen Erfüllungsgehilfen auf 

den bei vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen und vorhersehbaren Schaden sowie 

auf die in Ziffer 15.3. genannten Höchstsummen beschränkt. Die Haftung für sonstige Fälle 

der schuldhaften Verursachung von Sach- und Vermögensschäden, insbesondere für grobes 

Verschulden, bleibt unberührt. 

 

15.2. Auch die Haftung der Mitarbeiter des AN für Sach- und Vermögensschäden ist in den Fällen 

leicht fahrlässiger Schadenverursachung auf den bei vergleichbaren Geschäften dieser Art 

typischen und vorhersehbaren Schaden sowie die in Ziffer 15. 3. genannten Höchstsummen 

beschränkt. Die Haftung für sonstige Fälle der schuldhaften Verursachung von Sach- und 

Vermögensschäden, insbesondere für grobes Verschulden, bleibt unberührt. 

 

15.3. Soweit nicht anders angegeben betragen die Höchstsummen:  

a.  2.000.000 €   bei Sach- und Vermögensschäden 

b.  1.000.000 €   bei Tätigkeitsschäden 

c.  10.000 €   bei Abhandenkommen von fremden Schlüsseln. 

 

15.4. Der AN haftet bei Mangelfolgeschäden lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine 

weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten An-

spruches ausgeschlossen. Dies gilt auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Ar-

beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des AN. 

 

15.5. Die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Einhaltung für die Erreichbarkeit des Ver-

tragszweckes von besonderer Bedeutung sind (wesentliche Vertragspflichten) bleibt durch 

die in den Ziffern 14 und 15 dieser AGB geregelten Haftungsbeschränkungen unberührt. 

Gleiches gilt für die Haftung bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers und der 

Gesundheit, der Verletzung datenschutzrechtlicher Pflichten sowie die zwingende Haftung 

nach dem Produkthaftungsgesetz.  

 

16. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen  

 

16.1. Schadenersatzansprüche müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem der an-

spruchsberechtigte AG, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von dem schädi-

genden Ereignis Kenntnis erlangt haben, gegenüber dem AN in Textform geltend gemacht 

werden. Kann innerhalb dieser Frist die Höhe des Schadens noch nicht bestimmt werden, so 

ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass der Schaden dem Grunde nach in Textform 

geltend gemacht wird. Schadenersatzansprüche, die nicht innerhalb dieser Frist geltend ge-

macht werden, sind ausgeschlossen. 

 

16.2. Der AG ist ferner verpflichtet, dem Errichter unverzüglich Gelegenheit zu geben, alle erfor-

derlichen Feststellungen zur Schadensverursachung, zum Schadenverlauf und zur Schaden-

höhe selbst oder durch Beauftragte zu treffen. Schadenaufwendungen, die dadurch entste-

hen, dass der Vertragspartner seinen vorstehenden Verpflichtungen nicht oder nicht unver-

züglich nachkommt, gehen zu seinen Lasten 

 

VI.Sonstiges 
 

17. Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrecht 

 

17.1. Die Angebote und Planungsunterlagen des AN sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 

ohne dessen schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch weitergegeben werden. 

Dem AG ist insbesondere nicht gestattet, im Rahmen von Angeboten erhaltene Informatio-

nen, soweit diese nicht allgemein oder auf andere Weise rechtmäßig bekannt sind, Dritten 

zugänglich zu machen. Für alle in diesem Zusammenhang überlassenen Unterlagen, insbe-

sondere Konzepte, Dokumentationen, Zeichnungen und Kalkulationen behält sich der Errich-

ter Eigentums- und Urheberrechte vor. Im Falle der Zuwiderhandlung ist der AG zur Scha-

denersatzleistung verpflichtet.  

 

17.2. Die vom AN zur Nutzung überlassenen Programme sind urheberrechtlich geschützt. Der AG 

verpflichtet sich, diese Programme ausschließlich für sich und nur im Rahmen seiner gewerb-

lichen Tätigkeit einzusetzen. Mit der Entgegennahme der Programme verpflichtet er sich, die-

se ohne die Zustimmung des AN weder zu vervielfältigen, noch vervielfältigen zu lassen so-

wie von den Programmbeschreibungen keine Kopien zu fertigen oder fertigen zu lassen und 

keinem unbefugten Dritten die Programme oder Kopien zur Verfügung zu stellen. Im Falle der 

Zuwiderhandlung ist der AG zur Schadensersatzleistung verpflichtet. 

 

 

 

18. Datenschutz, IT-Sicherheit 

 

18.1. AG und AN beachten die jeweils für sie geltenden Regelungen über IT-Sicherheit und den 

Schutz personenbezogener Daten. 

 

18.2. Der AG verpflichtet sich, alle gesetzlich notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit 

der AN die vereinbarten Leistungen ohne die Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften 

erbringen kann. Hierzu gehört auch die Einholung von Einwilligungserklärungen von Mitarbei-

tern und sonstigen an der Abwicklung auf Seiten des AG beteiligten Personen. 

 

18.3. Soweit die vom AN zu errichtende sicherheitstechnische Anlage geeignet oder dazu be-

stimmt ist, personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten, so trägt der AG die al-

leinige Verantwortung für die datenschutzkonforme Konfiguration und den datenschutzkon-

formen Betrieb dieser Anlage. Diesbezügliche Beratungsleistungen des AN sind unverbind-

lich und ersetzen nicht die auf Seiten des AG gebotenen datenschutzrechtlichen Maßnah-

men, wie etwa die Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung gemäß Art. 35 DS-

GVO. Auch die zur Sicherheit der Daten erforderlichen technischen Voraussetzungen (z.B. 

Datenschutz durch Technikgestaltung bzw. durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen) 

sind vom AG zu verantworten, auch wenn sich der AN darum bemüht, dass die in Abstim-

mung mit der AG konzipierte Anlage zum Zeitpunkt der Übergabe den allgemeinen Grundsät-

zen des Art. 25 DS-GVO entspricht.  

 

18.4. Soweit der AN im Rahmen der Leistungserbringung personenbezogene Daten im Auftrag des 

AG beauftragt, schließen die Parteien einen gesonderten Vertrag zur Auftragsdatenverarbei-

tung gemäß Art. 28 DS-GVO ab.  

 

18.5. Der AN übernimmt keine Haftung für die IT-Sicherheit im Hause des AG sowie für Schäden 

und Nachteile, die durch eine Verletzung der IT-Sicherheit verursacht wurden, welche auf 

Versäumnisse des AG zurückzuführen sind, seine DV-Anlagen und Netzwerke, insbesondere 

solche, die mit dem Internet verbundenen sind, in einem dem aktuellen Stand der Technik 

entsprechenden Sicherheitsstandard zu erhalten und zu betreiben. 

 

19. Weitere Bestimmungen 

 

19.1. Bei Übertragungen über das öffentliche Fernsprechnetz oder andere Übertragungsmedien 

bietet der AN für die Herstellung der Verbindung und die Übertragung der Meldungen keine 

höhere als die diesem Übertragungsdienst eigene Sicherheit. 

 

19.2. Der AN übernimmt keine Haftung für Risiken, Fehlfunktionen, Schäden, Kosten sowie daten-

schutzrechtlichen Sanktionen, die aus Störungen oder Ausfällen eines AG-seitigen Netzwer-

kes resultieren, in welches die von ihm gelieferten/eingebauten sicherheitstechnischen Ein-

richtungen eingebunden sind. 

 

19.3. Gebühren, die vom Netzbetreiber, Polizei, Feuerwehr oder Dritten aufgrund der vereinbarten 

Lieferungen und Leistungen erhoben werden, gehen zulasten des AG. 

 

19.4. Der AN ist berechtigt, sich bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen anderer zuverlässiger Un-

ternehmen zu bedienen. 

 

19.5. Eine Beschaffungspflicht des AN für Ersatzteile besteht nicht, wenn diese mit einem unan-

gemessenen wirtschaftlichen Aufwand verbunden ist bzw. eine Beschaffung unmöglich ist.  

 

20. Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

 

20.1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen AG und AN gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Soweit der AG im Ausland wohnt oder dort seinen Sitz hat, wird die Anwendung 

nationalen Rechts des Landes des AG oder von internationalem Recht ausgeschlossen. 

 

20.2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für den Hauptsitz des AN 

zuständige Gericht. 

 

20.3. Der AN ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

(VSBG) teilzunehmen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Streitbeilegung durch eine 

Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer konkreten Streitigkeit bei Zustimmung beider 

Vertragsparteien (§ 37 VSBG). 

 

20.4. Mündliche Vereinbarungen vor und bei Vertragsabschluss sowie nachträgliche Änderungen, 

Nebenabreden, Zusicherungen und abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit der schriftlichen Bestätigung der Parteien.  

 

20.5. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gel-

tung der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Falle der Rechtsunwirksamkeit einer Klau-

sel ist der AG verpflichtet, mit dem AN eine neue wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die 

dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. 

 


